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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname/Bezeichnung Schleifschnur MITCHELL'S

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendungsbereiche [SU]
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)
SU3 Industrielle Verwendungen

Verwendung des Stoffs/Gemischs
Abrasivum (Schleifmittel)

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Diese Information ist nicht verfügbar.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
joke Technology GmbH
Asselborner Weg 14-16
D-51249 Bergisch Gladbach
Telefon +49 (0) 22 04 / 8 39-0
Telefax +49 (0) 22 04 / 8 39-60
E-Mail info@joke.de
Webseite https://www.joke-technology.com/

Auskunft gebender Bereich:
Telefon +49 (0) 22 04 / 8 39-0
Telefax +49 (0) 22 04 / 8 39-60

E-Mail (fachkundige Person):
sida@joke.de

1.4 Notrufnummer

Vergiftungs-I-Z. Freiburg (Sprache / Language: DE, EN) +49 (0) 761 / 1 92 40

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Bemerkung
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische
EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht
einatmen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

2.3 Sonstige Gefahren

Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome
Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen.
Nach Einatmen von Staub kann es zu Reizungen der Atemwege kommen.
Reizt die Augen und die Haut.
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Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

nicht anwendbar

3.2 Gemische

Beschreibung
Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

Gefährliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Stoffname Konzentration Einstufung gemäß
Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008
[CLP]

SCL/ M/ ATE

1344-28-1 215-691-6 Aluminiumoxid > 95 Gew-% ATE(Oral): >
2000 mg/kg
ATE(Akute
inhalative
Toxizität): >
2.3 mg/L

Titandioxid (verschiedene
Modifikationen,Titandioxid
CAS: 13463-67-7 EINECS:
236-675-5 <0,5% enthalten)

< 3 Gew-% ATE(Oral): >
20000 mg/kg
ATE(Dermal):
> 10000 mg/kg
ATE(Akute
inhalative
Toxizität): >
6.82 mg/L

7631-86-9 231-545-4 amorphes Siliciumdioxid < 1 Gew-% ATE(Oral):
10000 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nach Einatmen
Für Frischluft sorgen.
Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen
Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.
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Nach Verschlucken
Mund gründlich mit Wasser ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund
verabreichen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome
Husten
Magen-Darm-Beschwerden
Atembeschwerden

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise für den Arzt
Symptomatische Behandlung.
Sicherheitsdatenblatt dem Arzt zur Verfügung stellen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Sprühwasser
Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Trockenlöschmittel

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Verbrennungsprodukte
Diese Information ist nicht verfügbar.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal
Staubbildung vermeiden.
Berührung mit Haut und Augen vermeiden.
Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung
Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Staub mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für Rückhaltung
Das aufgenommene Material vorschriftsmässig entsorgen.

Für Reinigung
Material aufsaugen oder zusammenkehren und in einen entsprechend beschrifteten Abfallbehälter geben.
Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).
Vermeiden von:
Augenkontakt
Aerosolerzeugung/-bildung
Stauberzeugung/-bildung
Zur Staubaufnahme sind geeignete Industriestaubsauger oder zentrale Sauganlagen zu verwenden.
Für geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen.
Hautkontakt vermeiden.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter
Behälter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse
10-13 Sonstige brennbare und nicht brennbare Stoffe

Zu vermeidende Stoffe
Oxidationsmittel
Nahrungs- und Futtermittel

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Lagerung: kühl und trocken.
Von Lebensmitteln getrennt lagern und transportieren.
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen.
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlung
Diese Information ist nicht verfügbar.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. EG-Nr. Arbeitsstoff Arbeitsplatzgrenzwert

7631-86-9 231-545-4 Kieselsäuren, amorphe 4 E [mg/m³]
DFG, 2, Y
TRGS 900

1344-28-1 Aluminium oxides 10 (1)
5 (2) [mg/m³]
Kurzzeit(mg/m³) 20 (1)(3)
10 (2)(3)
(1) inhalable fraction
(2) Respirable fraction
(3) 60 minutes average value
(A)

1344-28-1 Aluminium oxides 3 respirable aerosol [mg/m³]
(CH)

DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr. Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerkung

1344-28-1 Aluminiumoxid 1.32 mg/kg Langzeit – oral,
systemische Effekte

1344-28-1 Aluminiumoxid 3 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal)

1344-28-1 Aluminiumoxid 3 mg/m³ Langzeit inhalativ
(systemisch)

DNEL Verbraucher

CAS-Nr. Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerkung

1344-28-1 Aluminiumoxid 750 µg/m³ Langzeit inhalativ (lokal)

1344-28-1 Aluminiumoxid 750 µg/m³ Langzeit inhalativ
(systemisch)

PNEC

CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung

1344-28-1 Aluminiumoxid 20 mg/L Kläranlage (STP)

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bemerkung
Siehe Abschnitt 7. Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz

Handschutz
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen.
Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.
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Atemschutz
Kurzzeitig Filtergerät, Kombinationsfilter A-P2
unzureichender Belüftung

Zusätzliche Hinweise
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
fest

Farbe
dunkelbraun
grau

Geruch
geruchlos

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Wert Methode Quelle, Bemerkung

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 2050 °C

Siedepunkt oder Siedebeginn
und Siedebereich

2900 °C

Entzündbarkeit nicht bestimmt

Untere und obere
Explosionsgrenze

nicht bestimmt

Flammpunkt nicht bestimmt

Zündtemperatur Das Produkt ist nicht
selbstentzündlich.

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

pH-Wert nicht bestimmt

Viskosität nicht bestimmt

Löslichkeit(en) Wasserlöslichkeit praktisch unlöslich

Verteilungskoeffizient n-
Oktanol/Wasser (log-Wert)

nicht bestimmt

Dampfdruck nicht bestimmt

Dichte und/oder relative Dichte 3.95 g/cm³ (20°C)

Relative Dampfdichte nicht bestimmt

Partikeleigenschaften nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Wert Methode Quelle, Bemerkung

Explosive Eigenschaften Das Produkt ist nicht
explosionsgefährlich.
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine bekannt.

10.2 Chemische Stabilität

Keine Daten verfügbar

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine Daten verfügbar

10.5 Unverträgliche Materialien

Keine Daten verfügbar

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Tierdaten

Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung

Akute orale Toxizität CAS-Nr.1344-28-1
Aluminiumoxid
LD50: > 2000 mg/kg
Spezies Ratte

CAS-Nr.7631-86-9
amorphes Siliciumdioxid
LD50: 10000 mg/kg
Spezies Ratte

Titandioxid
(verschiedene
Modifikationen,Titandioxi
d CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
<0,5% enthalten)
LD50: > 20000 mg/kg
Spezies Ratte

Akute dermale Toxizität Titandioxid
(verschiedene
Modifikationen,Titandioxi
d CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
<0,5% enthalten)
LD50: > 10000 mg/kg
Spezies Kaninchen

Akute inhalative Toxizität CAS-Nr.1344-28-1
Aluminiumoxid
LC50: > 2.3 mg/L
Spezies Ratte
Expositionsdauer 4 h
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Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung

Titandioxid
(verschiedene
Modifikationen,Titandioxi
d CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
<0,5% enthalten)
LC50: > 6.82 mg/L
Expositionsdauer 4 h

Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierung der Atemwege

nicht bestimmt

Sensibilisierung der Haut

nicht bestimmt

Keimzellmutagenität

Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität

Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

STOT SE 1 und 2

Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr

Bemerkung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung

Endokrinschädliche
Eigenschaften

Dieses Produkt enthält
keinen Stoff, der
gegenüber dem
Menschen endokrine
Eigenschaften aufweist,
da kein Inhaltstoff die
Kriterien erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Aquatische Toxizität

Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung

Akute (kurzfristige)
Fischtoxizität

CAS-Nr.1344-28-1
Aluminiumoxid
LC50: 6.17 mg/L Spezies
Oncorhynchus mykiss
(Regenbogenforelle)
Testdauer 96 h

Chronische (langfristige)
Fischtoxizität

CAS-Nr.1344-28-1
Aluminiumoxid
NOEC 7.1 mg/L Spezies
Pimephales promelas
(Dickkopfelritze)
Testdauer 28 d

Akute (kurzfristige) Toxizität für
Krebstiere

CAS-Nr.1344-28-1
Aluminiumoxid
LC50 3.69 mg/L Spezies
Ceriodaphnia spec

Chronische (langfristige)
Toxizität für wirbellose
Wasserorganismen

nicht bestimmt

Akute (kurzfristige) Toxizität für
Algen und Cyanobakterien

CAS-Nr.1344-28-1
Aluminiumoxid
EC50 16.9 mg/L Spezies
Pseudokirchnerella
subcapitata
Testdauer 72 h

Chronische (langfristige)
Toxizität für Algen und
Cyanobakterien

nicht bestimmt

Toxizität für andere aquatische
Wasserpflanzen/Organismen

nicht bestimmt

Toxizität für Mikroorganismen CAS-Nr.1344-28-1
Aluminiumoxid
NOEC 200 mg/L
Testdauer 28 d

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Abschätzung/Einstufung
Diese Information ist nicht verfügbar.
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12.3 Bioakkumulationspotenzial

Abschätzung/Einstufung
Diese Information ist nicht verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

nicht anwendbar

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung

Endokrinschädliche
Eigenschaften

Das Produkt enthält
keine Stoffe mit
endokrinschädigenden
Eigenschaften .

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Zusätzliche ökotoxikologische Informationen

Zusätzliche Angaben
Nicht wassergefährdend.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Nach behördlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1 UN-Nummer oder ID-
Nummer

- - -

14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung

- - -

14.3
Transportgefahrenklassen

- - -

14.4 Verpackungsgruppe - - -

14.5 Umweltgefahren - - -

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

nicht anwendbar

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar
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Alle Verkehrsträger
nicht anwendbar

Landtransport (ADR/RID)

Bemerkung
nicht anwendbar

Seeschiffstransport (IMDG)

Bemerkung
nicht anwendbar

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Bemerkung
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff
oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse (WGK)
nicht wassergefährdend (nwg)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für diesen Stoff durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungshinweise
* Daten gegenüber der Vorversion geändert

Abkürzungen und Akronyme
ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
IMDG: Gefahrgut im internationalen Seetransport
IATA: International Air Transport Association
GHS: Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
EINECS: Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
PNEC: Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
LC50: Letale (Tödliche) Konzentration 50%
LD50: Letale (Tödliche) Dosis 50%
PBT: persistent und bioakkumlierbar und giftig
vPvB: sehr persistent, sehr bioakkumulierbar

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Datenblätter des Herstellers
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Zusätzliche Hinweise
Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material übertragen werden.
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